
 

Basisschutz 
- Kurzübersicht - 

 

Deutscher Chorverband e.V. (DCV) 

ab 01.01.2015 

 Basisschutz 
bei Chorveranstaltungen 

Allgemeines Obligatorisch besteht der nachfolgend beschriebene Versicherungsschutz 
im Rahmen einer Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung bei Chorveran- 
staltungen für die Mitglieder des DCV 

Haftpflichtversicherung 

Versicherungsumfang 
Versichert ist die Durchführung des satzungsgemäßen Verbands- 
/Vereinsbetriebs und in diesem Rahmen die Durchführung von Veranstal- 
tungen wie insbesondere: 

• Konzerte, 

• Freundschaftssingen, 

• Chorwettbewerbe, 

• Proben, 

• Chortreffen und -fahrten, 

• Chorfeste. 
Bei Kinder- und Jugendchören sind außerdem versichert: 

• Instrumental- 

• Tanz-, 

• Laienspiel-, 

• Werkunterricht. 
Bei Neigungsgruppen ist mitversichert: 

• Sportliche Betätigung ohne Wettkampfcharakter. 
Satzungsgemäße und vereinsinterne Veranstaltungen sind generell einge- 
schlossen: 

• Vorstands- und Ausschuss-Sitzungen, 

• Mitgliederversammlungen, 

• Vereinsinterne Feste, wie z.B. Weihnachtsfeiern. 
 

Kein Versicherungsschutz besteht für öffentliche Festveranstaltungen mit 

geselligem Charakter, die nicht unter den o.g. satzungsgemäßen Verbands- 
/Vereinsbetrieb fallen. 

Versicherungssummen/ 
Versicherungsleistungen 

Die Versicherungssummen betragen 
€ 3.000.000,-- für Personen und/oder Sachschäden 

 

€      10.000,-- für Vermögensschäden,  
                     max. 
€      30.000,-- für alle Vermögensschäden im  Versicherungsjahr 

 

€     500.000,-- für Mietsachschäden an unbeweglichen Sachen 
 

€       50.000,-- für Mietsachschäden an beweglichen Sachen 
 

€       50.000,-- für Schlüsselverlust 
 

€     500.000,-- für Baumaßnahmen 

Rechtsschutzversicherung 

Versicherungsumfang 
Versichert ist die Durchführung des satzungsgemäßen Verbands- 
/Vereinsbetriebs und in diesem Rahmen die Durchführung von Veranstal- 
tungen analog zur Haftpflichtversicherung. 

Versicherungssummen/ 
Versicherungsleistungen 

Die Versicherungsleistungen betragen 
€ 1.000.000,-- je Rechtsschutzfall 
€      26.000,-- für Kautionen 

 


